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Aktenzeichen (Bitte bei Rückfragen/Zahlungen angeben) 

22.2 LM-02-06-03-02-B-0002#098 
 
Dienststelle Nr. 0620 
Bearbeiter/in Orelly Dominik (HVBG) 
Telefon (0611) 535 – 6415 
E-Mail AfBLimburg-ToeB@hvbg.hessen.de 
 
Datum 26.03.2024 

 

Bebauungsplan: K 59.2 "Rombergweg/Parkstraße" 2. Änderung 
Stadt: Königstein im Taunus 
Stadtteil: Königstein 
 Frühzeitige Beteiligung der Behörden nach § 4 (2) BauGB 

Ihr Schreiben vom: 27.02.2024 
Ihre Aktenzeichen: Einladung zur Beteiligung: K 59.2 Rombergweg/Parkstraße 2. Änderung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
entsprechenden den Zuständigkeitsbereichen des Amtes für Bodenmanagement Limburg a. d. Lahn 
werden folgende Einwände beziehungsweise Hinweise vorgebracht:   
 
Bereich: Ländliche Bodenordnung 
Es werden keine Bedenken und Anregungen vorgebracht. Das Vorhaben ist nicht von einem Flurbe-
reinigungsverfahren betroffen. 
 
Bereich: Städtische Bodenordnung 
Es werden keine Bedenken und Anregungen vorgebracht. Das Vorhaben ist nicht von einem von uns 
durchgeführten Umlegungsverfahrens nach dem Baugesetzbuch betroffen. 
 
Bereich: Liegenschaftskataster 
Die Flurstücksauflistung unter 2.1 Lage, Begrenzung und räumlicher Geltungsbereich ist fehlerhaft bzw. 
unvollständig. Das Flurstück befindet sich in der Gemarkung Königstein Flur 20, nicht in Falkenstein 
Flur 6. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen     
Im Auftrag  
 
 
 
……………………………………… 
 (Dominik Orelly) 

____  

__ 
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II Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 (2) BauGB 

 
BUND OV Königstein-Glashütten  
Milcheshohl 27, 61462 Königstein 
Schreiben vom 10.04.2024 
Eingang am 10. April 2024 
 
In dem Schreiben werden diverse Punkte angesprochen. 
 
 A 2 Es wird gebeten, die GRZ II nicht auf 0,8 festzusetzen, sondern auf 0,24 (50% über 

der GRZ) 
 A 8 Es wird gebeten, die Formulierung so anzupassen, dass nicht nur Luft-Wasser-

Wärmepumpen beinhaltet sind sondern auch Luft-Luft-Wärmepumpen und Klimaanlagen) 
 B 4 Es wird gebeten, Dachgauben nicht zuzulassen und dafür aufgekeilte 

Dachflächenfenster festzusetzen. 
 B 2 Es sollen nicht nur Flachdächer begrünt werden, sondern auch flachgeneigte Dächer 

bis 10°. Zudem soll die Formulierung der gedeckten Farben in „möglichst helle Farbtöne“ 
geändert werden. 

 B 11 Es wird um Erläuterung gebeten, wie sich die 40% Grünfläche der nicht überbauten 
Fläche zusammen setzt. 

Zu Einzelheiten verweisen wir auf das Schreiben als Anlage. 
 
Beschlussvorschlag/Beschluss 

 
Punkt A 2 der Textfestsetzung: 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Die maximale GRZ II von 0,8 wird entfernt. Durch die 50 % Regel, ist die maximale GRZ II 
bei 0,24. 
 
Punkt A 8 der Textfestsetzung: 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Es wird keine Aufzählung von möglichen Geräten vorgenommen, es wird aufgenommen, 
dass alle Außengeräte die Vorgaben der TA-Lärm einzuhalten haben. Die Formulierung 
scheint ganzheitlicher zu sein. 
 
Punkt B 4 der Textfestsetzung: 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Das Verbot von Dachgauben stellt aus Sicht der Planer einen zu gravierenden Eingriff in die 
gestalterische Freiheit dar. Die Vorgaben zur Errichtung von Photovoltaikanlagen gelten 
weiterhin für Neubauten und sind bei der Planung entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Punkt B 2 der Textfestsetzung: 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
 
Es wird keine Verpflichtung aufgenommen um flachgeneigte Dächer zu begrünen, dies mag 
technisch möglich sein, aber konterkariert die Photovoltaik-Vorgaben. Bei Flachdächern sind 
beide Vorgaben umsetzbar, da die PV-Module aufgeständert werden können und die 
Begrünung darunter Luft und Licht erhält, bei geneigten Dächern wäre beides zusammen 
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nicht möglich. 
 
Punkt B 11 der Textfestsetzung: 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
In B11 wird aus 40% Grünfläche, 40% Gehölzfläche. 
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III Sonstige Änderungen und Ergänzungen 
 

Planzeichnung 
 

 Verfahrensstand ergänzt 
 
Textfestsetzung 
 

 Format angepasst 
 A3 Aufnahme der Wohneinheiten aus dem Ursprungs Bebauungsplan 

 
Begründung 
 

 Format angepasst 
 Verfahrensstand ergänzt 
 2.1  Grundstücksbezeichnung angepasst 
 3.2 Aufnahme der Wohneinheiten aus dem Ursprungs Bebauungsplan 
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IV. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
ohne Anregungen 






































